
An unsere Mandaten

Neuerungen zur Besteuerung von kleinen Photovoltaikanlagen und vergleichbaren

Blockheizkraftwerken für die Zeit ab 01.07.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 02.06.2021 hat sich das Bundesministerium der Finanzen zur Besteuerung

von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken geäußert. Zur Verwaltungsvereinfachung und

zur Vermeidung von Streitfällen ermöglicht die Finanzverwaltung auf Antrag der steuerpflichtigen

Person die ertragssteuerliche Berücksichtigung im Rahmen der Liebhaberei und unterstellt eine

fehlende Gewinnerzielungsabsicht.

Was bedeutet Liebhaberei?

Hierunter versteht die Finanzverwaltung die Ausübung einer freiberuflichen oder gewerblichen

Tätigkeit, die durch die steuerpflichtige Person lediglich „zum Zeitvertreib“ ausgeübt wird. In der

Regel hat die steuerpflichtige Person keinerlei Interesse daran, Gewinne zu erzielen. Es ergeben

sich folglich, ebenfalls in der Regel, über einen längeren Zeitraum Verluste, die innerhalb der

Veranlagung der steuerpflichtigen Person zur Verrechnung mit anderen Einkünften genutzt

werden. So ergeben sich für die steuerpflichtige Person Steuererstattungen und für die

Finanzverwaltung weniger Einnahmen.

Die neue Regelung möchte die Verlustverrechnung vermeiden und ermöglicht darüber hinaus in

einem Gewinnfall sogar eine Nichtberücksichtigung dieser Einkünfte. Insbesondere dann ist die

Neuregelung für die steuerpflichtige Person von Vorteil, da trotz Gewinn, keine Einkommensteuer

hierauf erhoben wird. Zudem entfällt für die steuerpflichtige Person im Falle der Inanspruchnahme

der Neuregelung die Aufstellung einer Gewinnermittlung für ertragsteuerliche Zwecke und die

damit verbundenen Kosten für den Steuerberater.

Wo ist dann das Problem?

Das Problem der Regelung liegt im Detail. Selbst wenn die steuerpflichtige Person im Rahmen

der ertragsteuerlichen Neuregelung die Nichtberücksichtigung von Photovoltaikanlagen und

Blockheizkraftwerken beantragt, sind für Zwecke der umsatzsteuerlichen Betrachtung weiterhin

Aufzeichnungen zu führen und Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Die grundsätzliche

Verwaltung nebst Kosten wäre demnach immer noch gegeben.



Gibt es dafür eine Lösung?

Ja! Die Lösung im Rahmen der Umsatzsteuer wäre ein Antrag auf Anwendung der

Kleinunternehmerregelung. Unter Anwendung dieser Regelung würde dann selbst die Abgabe

einer Umsatzsteuererklärung entfallen.

Gibt es dabei etwas zu beachten?

Ja! Im Rahmen der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung besteht nicht die Möglichkeit,

einen Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der Anlage zu erhalten. Damit ist

betriebswirtschaftlich gesehen ein möglicher Finanzierungsvorteil in Höhe der Vorsteuer

ausgeschlossen. Zur Anschaffung einer Photovoltaikanlage oder eines Blockheizkraftwerkes ist

demnach ein höherer Anschaffungspreis aufzuwenden.

Bei bestehenden Anlagen besteht sogar das Problem einer möglichen Vorsteuerberichtigung mit

der Folge der Rückzahlung der Beträge an die Finanzverwaltung.

Fazit:

Die Neuregelung ist zur Verwaltungsvereinfachung durchaus zu begrüßen. Jedoch ist die

Regelung nicht für jede steuerpflichtige Person gleichermaßen von Vorteil. Vor Antragstellung auf

Anwendung der Neuregelung sollte daher eine Einzelfallprüfung erfolgen.

Für Ihre Rückfragen bzw. für weitergehende Informationen stehen wir gerne persönlich zur

Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Falls Sie zukünftig per E-Mail Informationsmaterial von uns erhalten möchte, teilen Sie uns bitte

Ihre E-Mail Adresse mit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre VAHD Vogel Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB


